
Vier Wege zum Berufsabschluss für Erwachsene 
 

Reguläre berufliche Grundbildung 
(Berufslehre) 

Verkürzte berufliche Grundbildung Qualifikationsverfahren ohne berufliche 
Grundbildung nach Art. 46 BBG  

Validierung von Bildungsleistungen 

Sie möchten beruflich in ein anderes Gebiet 
wechseln und haben wenig bis keine Be-
rufserfahrung im gewünschten Tätigkeitsge-
biet? 
 
Dann absolvieren Sie eine 2-jährige (BA) oder 
3- bzw. 4-jährige (FZ) berufliche Grundbildung 
in einem entsprechenden Lehrbetrieb und besu-
chen den berufskundlichen und allgemeinbil-
denden Unterricht der Berufsfachschule sowie 
die überbetrieblichen Kurse. 
Sie schliessen die Grundbildung mit einem 
Qualifikationsverfahren (Abschlussprüfung) ab. 

Sie haben bereits eine abgeschlossene Vorbil-
dung (berufliche Grundbildung, Matura o.ä.) 
und möchten in einem Beruf einen Abschluss 
erreichen? 
 
Dann absolvieren Sie eine um 1 Jahr bzw. 2 Jahre 
verkürzte berufliche Grundbildung in einem Lehr-
betrieb und besuchen den berufskundlichen Unter-
richt der Berufsfachschule sowie die überbetriebli-
chen Kurse.  
Sie schliessen die berufliche Grundbildung mit 
einem Qualifikationsverfahren (Abschlussprüfung) 
ab. 

Mit mehrjähriger Berufserfahrung ist es in jedem 
Beruf möglich, den Berufsabschluss durch Absol-
vieren des Qualifikationsverfahrens (mit Abschluss-
prüfung) zu erwerben. 
 
Im Qualifikationsverfahren für Erwachsene bereiten Sie 
sich selbständig auf das Qualifikationsverfahren vor und 
legen dieses ab. Zur Vorbereitung können Sie mit den 
Lernenden in Regelklassen die Berufsfachschule bzw. 
die überbetrieblichen Kurse besuchen. In einzelnen 
Berufen gibt es spezielle Vorbereitungskurse. Oder Sie 
bereiten sich selbständig, anhand von Ausbildungsunter-
lagen, darauf vor. 

Sie haben viel Erfahrung im angestrebten Beruf? 
Dann ist möglicherweise das Validierungsverfah-
ren der geeignete Weg. 
 
Im Validierungsverfahren dokumentieren Sie Ihre 
Erfahrungen und fachlichen Kompetenzen in einem 
Dossier.  
Dieses wird beurteilt und vorhandene Kompetenzen 
werden anerkannt.  
Lücken schliessen Sie in der ergänzenden Bildung. 

Voraussetzungen 
• Sie suchen einen Lehrbetrieb und schlies-

sen einen Lehrvertrag ab. 

Voraussetzungen 
• Abgeschlossene Vorbildung. 
• Sie suchen einen Lehrbetrieb und schliessen 

einen entsprechenden Lehrvertrag ab. 

Voraussetzungen 
• Sie verfügen über 5 Jahre Berufserfahrung. 
• Sie haben spezifische Berufserfahrung gemäss 

der Bildungsverordnung im angestrebten Beruf. 
• Die Zulassung erfolgt nach Art. 46 durch das Amt 

für Berufsbildung und Berufsberatung. 

Voraussetzungen 
• Sie verfügen über 5 Jahre Berufserfahrung. 
• Sie haben spezifische Berufserfahrung gemäss 

der Bildungsverordnung im angestrebten Beruf. 
• Sie erwerben fehlende Kompetenzen in der 

ergänzenden Bildung. Die Zuweisung erfolgt 
durch das Amt für Berufsbildung und Berufsbera-
tung. 

Besonderheiten / Kosten 
• Die Kosten für den Besuch der Berufsfach-

schule werden vom Amt für Berufsbildung 
und Berufsberatung und die Kosten für die 
überbetrieblichen Kurse vom Lehrbetrieb 
getragen. 

• Der Lohn ist bei Abschluss des Lehrvertra-
ges für Erwachsene Verhandlungssache. 

Besonderheiten / Kosten 
• Die Kosten für den Besuch der Berufsfach-

schule werden vom Amt für Berufsbildung 
und Berufsberatung und die Kosten für die 
überbetrieblichen Kurse vom Lehrbetrieb ge-
tragen 

• Der Lohn ist bei Abschluss des Lehrvertrages 
für Erwachsene Verhandlungssache. 

Besonderheiten / Kosten 
• Das Qualifikationsverfahren für Erwachsene kann 

berufsbegleitend absolviert werden. 
• Je nach Wahl der Vorbereitung fallen Kosten für 

Sie an. 
 

Besonderheiten / Kosten 
• Das Validierungsverfahren kann berufsbegleitend 

absolviert werden. 
• Das Dossier wird entsprechend den Vorgaben 

erstellt. 
• Es können Kosten entstehen.  

Mögliche Berufe 
Alle Lehrberufe sind möglich. 

Mögliche Berufe 
Alle Lehrberufe sind möglich. 

Mögliche Berufe 
Alle Lehrberufe sind möglich. 

Mögliche Berufe 
Das Validierungsverfahren ist in einigen Berufen mög-
lich. 
Informieren Sie sich beim Amt für Berufsbildung und 
Berufsberatung. 

Beratung 
Beim Amt für Berufsbildung und Berufsberatung 
möglich. 
 

Eine Lehrstelle können Sie unter www.next-
step.li oder www.berufsberatung.ch suchen. 

Beratung 
Beim Amt für Berufsbildung und Berufsberatung 
möglich. 
 

Eine Lehrstelle können Sie unter www.next-step.li 
oder www.berufsberatung.ch suchen. 

Beratung 
Beim Amt für Berufsbildung und Berufsberatung. 

Beratung 
Beim Amt für Berufsbildung und Berufsberatung. 
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